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Anfrage nach 5 24 Abs. 4 Gem0 zu Sachthemen außerhalb von Siuungen 
hier: 

Anwohnerparkgebühren 

Sehr geehrte Frau Stadträtin Schrempp, 
Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Dr. Gröger, 
sehr geehrter Herr Stadtrat Veser, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 31. O3. 2021, das Herr Oberbürgermeister Horn zur 
Beantwortung an mich weitergeleitet hat. 

Ihre Frage bezüglich der Kosten eines Parkplatzes möchte ich wie folgt beantworten: 

In der Diskussion zum Thema AnWohnerparken im Rahmen der zweiten Lesung des 
kommenden Doppelhaushalts am 22. und 23.03.2021 ging es nach meiner Erinnerung 
um die jährlichen Betriebs- bzw. Unterhaltungskosten eines einzelnen, öffentlichen 
Parkplatzes. In diesem Zusammenhang wurde auf ein aktuelles Hinweispapier zum 
ruhenden Verkehr des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg vemiesen, in dern 
Kosten für den dauerhaften Unterhaltje Parkplatz im öffentlichen Raum i. H. v. 50 bis 
500 € pro Monat genannt werden. Mittlerweile hat das Verkehrsministerium einge— 
räumt, dass diese Angabe falsch ist und sich die genannten Kosten auf Aufwendungen 
pro Stellplatz und Jahr (nicht pro Monat) bezogen haben. 

Das Garten- und Tiefbauamt (GUT) geht nach eigenen Schätzungen und unter Ab- 
gleich mit dem Merkblatt über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Kommu- 
nen von einem Finanzbedarf von 1,30 €lm2 und Jahrfür erforderliche Fremdleistungen, 
Personal- und Sachkosten aus. Hinzu kommen allerdings noch die Kosten für Winter- 
dienst/Straßenreinigung, Straßenentwässerung, Ausstattung (Beschilderung, Markie- 
rung, Parkscheinautomat etc.). 
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Damit errechnet das GUT Kosten für einen ebenerdigen, mittels Parkscheinautomaten 
bewirtschafteten Parkplatz i. H. v. ca. 20 €/Jahr. Gehen wir von einer Abschreibungs- 
dauer von 40 Jahren, wie z.B. für Straßen für die anfänglichen Herstellungskosten des 
Parkplatzes aus, ergeben sich insgesamt jährliche Kosten für einen bewirtschafteten 
„Musterparkplatz“ i. H. v. ca. 60 €/Jahr. 

. 

Nicht berücksichtigt ist in dieser Berechnung der Grundstückswert etc. Damit liegt die 
Stadt mit den reinen Unterhaltungs- und Abschreibungskosten im Rahmen der Spann- 
weite der (korrigierten) Angaben des Verkehrsministeriums. 

Derzeit warten wir weiterhin auf die endgültige Verordnung des Landes als Grundlage 
für die Gebührenerhebung für Bewohnerparkausweise in Baden-Württemberg. Sobald 
diese vorliegt, werden wir einen entsprechenden Vorschlag zur Gebührenordnung für 
den Gemeinderat erarbeiten. Neben den vielfältigen, bereits im Rahmen der Haus- 
haltslesungen dargestellten politischen Vorstellungen, wird es vor Allem auch darauf 
ankommen, einen rechtssicheren Vorschlag einzubringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

„A,; 
Pro . Dr. Martin Haag 
Bür ermeister


